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Die Frage, in welcher Art und Weise Verneh-
mungen von Beschuldigten oder Zeugen im 
Ermittlungsverfahren zu dokumentieren sind, 
ist nach geltendem Recht nur äußerst rudimen-
tär geregelt. Für polizeiliche Vernehmungen 
im Ermittlungsverfahren sind in § 163 Abs. 3 
(Zeugen) und § 163 a Abs. 1, 2 und 4 StPO 
(Beschuldigte) Regelungen getroffen, die kei-
nerlei Vorgaben zu der Art und Weise der Do-
kumentation der Vernehmung enthalten. Für 
ermittlungsrichterliche und staatsanwaltliche 
Vernehmungen sind in den §§ 168, 168a StPO 
Möglichkeiten der wörtlichen Dokumentation 
vorgesehen. 

In der Praxis wird von der Möglichkeit einer 
akustischen oder audiovisuellen Aufzeichnung 
der Vernehmung, die aufgrund digitaler Technik 
kostengünstig möglich ist und eine Wortlaut-
dokumentation der Vernehmung ermöglicht, 
praktisch kein Gebrauch gemacht, obgleich das 
Gesetz diese Dokumentationsformen auch für 
polizeiliche Vernehmungen nicht ausschließt. 
Polizeiliche Vernehmungen, die im Ermittlungs-
verfahren vorherrschend sind, werden vielmehr 
regelmäßig in der Weise dokumentiert, dass der 
Vernehmungsinhalt von den Vernehmungsbe-
amten selbst durch Aufschreiben oder per Dik-
tat durch Protokollkräfte festgehalten wird. Die-
se geradezu archaische Dokumentationstechnik 
verleiht dem Vernehmungsbeamten eine unan-
gemessene Definitionsmacht über den Inhalt 
des Vernehmungsprotokolls. Sie hat zur Folge, 
dass vielfach Fragen nicht wortgetreu, sondern 
vereinfacht protokolliert werden, Vorhalte im 
Protokoll gar nicht oder nur durch den Hinweis 
»auf Vorhalt« gekennzeichnet werden, ohne 
dass er Inhalt des Vorhaltes nachvollziehbar 
wird und schließlich dass die Antworten der be-
fragten Personen in einer zusammenfassenden 
und paraphrasierenden Form, mithin nur selek-
tiv protokolliert werden. 

Dies hat nichts mit dem Vorwurf der bewussten 
Verfälschung des Protokollinhaltes zu tun, viel-
mehr ist die Filterung des Aussageinhaltes auf 
normative und psychologische Grundbedingun-
gen der Vernehmungssituation zurückzuführen. 
Rasch/Hinz haben bereits 1980 in einer Studie 
zum Einfluss der gesetzlichen Mordmerkmale 
auf kriminalpolizeiliche Erstvernehmungen bei 
Tötungsdelikten herausgefunden, dass bei den 
vernehmenden Beamten die Tendenz besteht, 

eine möglichst abgerundeten Sachverhalt her-
auszuarbeiten, der an den Kriterien des  
§ 211 StGB orientiert ist.|1 Auch dem Verneh-
mungsbeamten ist bewusst, dass das von ihm 
in dieser Form gefertigte Protokoll die Verneh-
mungssituation nicht originalgetreu, sondern 
nur ausschnittsweise abbildet. Sein Bemühen 
ist deshalb darauf gerichtet, die von ihm als 
wichtig erachteten Aspekte der Vernehmung in 
das Protokoll aufzunehmen. Den Prüfungsmaß-
stab für das, was wichtig ist, bildet der gesetz-
liche Tatbestand. Angaben des Vernommenen, 
die sich als relevant für die Subsumtion unter 
dem gesetzlichen Tatbestand erweisen, finden 
danach am ehesten Eingang in das polizeiliche 
Vernehmungsprotokoll. 

Zu dieser, durch die Aufgabenstellung des Po-
lizeibeamten vorgegebenen Norm bei der Do-
kumentation des Vernehmungsinhaltes, ge-
sellt sich ein weiterer psychologischer Faktor, 
der zu einer Verzerrung der Dokumentation 
führt. Eine Vernehmung ist kein »offener« Pro-
zess. Vielmehr wird der Vernehmungsbeam-
te je nach Stand des Verfahrens zum Zeitpunkt 
der Vernehmung bereits ein bestimmtes Bild 
von der Tat gewonnen und daraus bestimm-
te Ermittlungshypothesen über den Ablauf der 
Tat, die Person des Täters und die Motive zur 
Tat entworfen haben. Diese bewusst oder un-
bewusst vorhandenen Hypothesen bilden den 
archimedischen Punkt der Vernehmung, die 
der Überprüfung dieser Hypothesen dient. In 
der rechts- und sozialpsychologischen For-
schung ist bekannt, dass das Testen sozialer 
Hypothesen, wie einer Ermittlungshypothese, 
einer Reihe von Mechanismen unterliegt, die 
systematisch die Bestätigung einer Hypothese 
begünstigen.|2 Infolgedessen kommt es bei der 
herkömmlichen Protokollierung zu Verzerrun-
gen durch selektive Erfassung des Aussagein-
haltes und verbaler oder nonverbaler Einfluss-
nahmen des Befragenden.  

Dokumentation im 
Ermittlungsverfahren
Wenn die vom Bundesjustizminister einberufene Expertenkommission 
Reformvorschläge für das Strafverfahren vorbereitet, sollte ein Punkt mit 
höchster Dringlichkeit auf ihrer Agenda stehen: Eine gesetzliche Regelung 
zur Dokumentation von Vernehmungen im Ermittlungsverfahren.  
von Jasper von Schlieffen
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2 : dazu Schulz-Hardt/Köhnken, Wie ein verdacht sich selbst 
bestätigen kann, Praxis der Rechtspsychologie 10, SH 1, 
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3 : vgl. Deckers, Dokumentation im Strafverfahren, StraFo 
2013, 133, 136 

01    september 2014  :  nummer 5  :  freispruch

Das Wort »Reform« hat keinen guten Klang 
bei Strafverteidigern. Denn seit vielen Jahren 
gilt, dass, was reformiert wird, besser be-
wahrt geblieben wäre. Vom Jugend- über das 
Sexualstrafrecht und die Opferschutzgesetze 
bis hin zur Regelung von Absprachen haben 
die vergangenen Reformen den Status von 
Beschuldigten im Verfahren eher verschlech-
tert als verbessert. »Reform« steht längst 
nicht mehr für Liberalisierung, sondern für 
»Sicherheit«, »Effizienz« und Rücksicht auf 
die vermeintliche »Ressourcenknappheit«. 

Nun hat das Bundesjustizministerium eine 
»Expertenkommission zur effektiveren und 
praxistauglicheren Ausgestaltung des allge-
meinen Strafverfahrens und des jugendge-
richtlichen Verfahrens« einberufen, die in 
einer Serie von Sitzungen Vorschläge zur 
Reform des Straf- und Jugendstrafverfahrens 
erarbeiten soll. Allen Erwartungen zum Trotz 
und ungeachtet der im Titel der Kommis-
sion festgeschriebenen Effektivierung und 
Praxistauglichkeit sind in der Kommission 
auch die Anwaltsverbände vertreten. Dies ist 
nicht selbstverständlich. In den vergangenen 
Legislaturperioden durften wir beobachten, 
wie wichtige Referentenentwürfe bereits zu 
Gesetzesvorlagen wurden, bevor überhaupt 
die Frist zur Stellungnahme verstrichen war. 
Von einer ernstzunehmenden Beteiligung 
der Anwaltschaft am Zustandekommen 
konnte vielfach keine Rede sein. 

Umso erfreulicher ist, dass neben der Bun-
desrechtsanwaltskammer und dem DAV 
auch die Strafverteidigervereinigungen 
eingeladen wurden, einen Vertreter in die 
Kommission zu entsenden und die Interes-
sen der Verteidigung nun von drei Stimmen 
vertreten werden.  
Anlass genug, die bewährte Haltung - we-
nigstens probeweise - abzulegen und statt 
des üblichen Abwehrkampfes gegen unge-
wünschte Reformen die Frage zu stellen, 
was aus Sicht der Verteidigung wirklich 
reformbedürftig ist. 

Wir haben für den Freispruch Autoren um 
Vorschläge gebeten. Die ersten Ergebnisse 
finden Sie in dieser Nummer dokumentiert. 
Dass es sich dabei nicht immer nur um Vor-
schläge handelt, die in den Vorständen der 
Vereinigungen ausdiskutiert wurden, tut der 
Sache keinen Abbruch. Es ist ein Anfang, 
dem noch viele weitere Vorschläge folgen 
werden. Der Weg der Reform ist eben ein 
langer und mühseliger Weg nach oben. Wir 
sind gespannt, was Oben ankommen wird.

Thomas Uwer &  
Jasper von Schlieffen

Shahryar Dr. Ebrahim-Nesbat
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Penrose Treppe
Die von dem Mathematiker Lionel Penrose erfundene Treppe 
läuft zu sich selbst und führt unendlich hoch bzw. runter. 

Untersuchungen belegen das Ausmaß des 
Verlustes an relevanten Details.|3 Dieser 
Missstand ist den Strafverfolgungsbehörden 
durchaus bewusst: Auf der 18. Juni-Tagung für 
forensische Psychiatrie und Psychologie 2014 
in Berlin stellte eine beim LKA Hamburg tätige 
Psychologin heraus, dass die Protokollierung 
von Vernehmungen im Ermittlungsverfahren 
häufig problematisch, weil unvollständig sei, 
ein tatsächlich nicht stattgefundener Frage-
Antwort-Verlauf der Vernehmung protokolliert 
und mitunter entscheidende Vor- und Zwi-
schengespräche in Vernehmungspausen über-
haupt nicht protokolliert würden. Auf diese 
Weise seien die suggestiven Einflüsse durch 
den Befrager und die für die aussagepsycholo-
gische Beurteilung hochwichtige Aussagequa-
lität nicht zuverlässig zu beurteilen. Dies kön-
ne beispielsweise zur Folge haben, dass nicht 
sicher feststellbar sei, ob in der Vernehmung 
offenbartes etwaiges Täterwissen tatsächlich 
vom Beschuldigten stamme.

Das in der Form der konsekutiven Paraphra-
sierung gewonnene Vernehmungsprotokoll 
ist daher nicht ein spiegelgetreues Abbild 
der stattgefundenen Vernehmung, sondern 
ein durch die Aufgabenstellung des Verneh-
mungsbeamten und seine Ermittlungshypo-
thesen bedingtes Konstrukt. 

Diese hochgradig fehleranfällige Dokumenta-
tionstechnik ist angesichts der enormen Be-
deutung, die Vernehmungsprotokollen aus 
dem Ermittlungsverfahren für das gesamte 
weitere Verfahren zukommt, nicht akzepta-
bel. Vernehmungsprotokolle bilden noch im 
Ermittlungsverfahren vielfach die Grundlage 
für schwerwiegende Grundrechtseingriffe bis 
hin zu Freiheitsentziehungen. Bei der Prü-
fung derartiger Anordnungen wird die Validi-
tät des Vernehmungsprotokolls in aller Regel 
nicht ansatzweise in Frage gestellt. Auch im 

Zwischenverfahren ergeht fast ausschließlich 
eine Entscheidung nach Aktenlage, in der die 
Authentizität von Vernehmungsprotokollen 
nicht in Frage gestellt oder überprüft wird. 
Die Vernehmungsprotokolle aus dem Ermitt-
lungsverfahren wirken aber auch weit in die 
Hauptverhandlung hinein, da sie nicht nur 
im Rahmen von Verständigungsgesprächen 
die Grundlage einer frühen richterlichen Ein-
schätzung bilden, sondern auch im Fall einer 
streitigen Hauptverhandlung das durch die 
Aktenlektüre geprägte Bild des Richters vom 
Sachverhalt bestimmen. Empirische Unter-
suchungen zum sogenannten Inertia-Effekt 
belegen, dass die richterliche Überzeugungs-
bildung denselben konfirmatorischen Prozes-
sen beim Testen sozialer Hypothesen-Testen 
unterliegt, die auch bei polizeilichen Verneh-
mungen wirken.|4

Auch wenn psychologisch gesteuerte kogni-
tive Prozesse bei der Informationsaufnahme 
dadurch nicht prinzipiell geändert werden, 
ist zu fordern, dass Vernehmungen im Er-
mittlungsverfahren in Anbetracht ihrer enor-
men Bedeutung für das gesamte Strafverfah-
ren audiovisuell dokumentiert werden. Diese 
Dokumentation sollte die gesamte Kommuni-
kation zwischen Vernehmer und Vernomme-
nen in der Vernehmungssituation umfassen, 
also nicht nur die eigentliche Vernehmung, 
sondern auch sogenannte Vorgespräche oder 
Pausengespräche. Nur auf diese Weise kön-
nen später in der Hauptverhandlung der Ver-
lauf und Inhalt von Vernehmungen aus dem 
Ermittlungsverfahren eindeutig nachvollzo-
gen und langwierige und häufig hochgradig 
kontrovers geführte Vernehmungen von Ver-

nehmungsbeamten vermieden werden. 

Die Forderung nach vollständiger audiovisuel-
ler Dokumentation von Vernehmungen im Er-
mittlungsverfahren ist ein Gebot der Sachauf-
klärung. Die vollständig dokumentierte Aus-
sage gibt nicht nur der richterlichen Überzeu-
gungsbildung eine verlässlichere Grundlage, 
sondern auch den aussagepsychologischen 
Sachverständigen, für deren Einschätzung vor 
allem der Erstaussage großes Gewicht zu-
kommt. Dabei geht es um die Beurteilung des 
qualitativen und quantitativen Detailreichtums 
der Aussage, des Vorliegens möglicher Fehler-
quellen und der Aussagekonstanz. Auch hier 
liegt auf der Hand, dass dem Sachverständi-
gen durch eine audiovisuell dokumentierte 
Aussage valideres Untersuchungsmaterial an 
die Hand gegeben wird. Aus den genannten 
Gründen ist man beispielsweise in England 
schon längst dazu übergegangen, Verneh-
mungen im Ermittlungsverfahren audiovisuell 
zu dokumentieren.|5 Auch Kostengründe dürf-
ten für die Einführung einer entsprechenden 
Dokumentationspflicht sprechen, denn Digi-
taltechnik ist in hoher Qualität und kostengün-
stig verfügbar. Die Anschaffungs- und Be-
triebskosten dürften weit unter den möglichen 
Einsparungen liegen, wenn auf Schreibkräfte 
verzichtet werden kann und das zeitaufwändi-
ge Diktieren entfällt. 

Aus den genannten Gründen ist der Forderung 
von Deckers|6 zu folgen, dass Vernehmungen 
im Ermittlungsverfahren jedenfalls dann audio-
visuell zu dokumentieren sind, wenn ein Fall 
notwendiger Verteidigung i.S.d. § 140 StPO 
vorliegt.  

Jasper von Schlieffen ist Geschäftsführer des  
Organisationsbüros.

6 : siehe oben, Anmerkung 3

4 : Schünemann, Der Richter im Strafverfahren als manipu-
lierter Dritter? Zur empirischen Bestätigung von Perseve-
ranz- und Schulterschlusseffekt, StV 2000, 159ff.

5 : vgl. Milne/Bull, Psychologie der Vernehmung, 2003




